
Krankenversicherung im Ref, wenn KEINE
Verbeamtung nach dem Ref angestrebt wird?
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Wenn nach den Ref du wieder angestellt bist, kommst du problemlos wieder in die GKV.
Schwierig wird es nur, wenn du eben Arbeitslos bist und ja keinen Anspruch auf ALGI hast (denn
mit ALGI kämst du auch problemlos in die GKV zurück).

Ich hatte damals in Berlin auch überlegt, aber da ich Anspruch auf Familienversicherung und
ALGI nach dem Ref gehabt hätte, wäre ich problemlos zurückgekommen. Durch den
Arbeitsvertrag der sich ans Ref anschloss war das dann eh kein Problem.
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https://www.lehrerforen.de/thread/58264-krankenversicherung-im-ref-wenn-keine-verbeamtung-nach-dem-ref-
angestrebt-wird/?postID=688495#post688495
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